BFH Bundesfinanzhof %

Beschluss vom 29. Januar 2010, VIII B 189/09

Anforderungen an die Fiihrung und Priifung von Fahrtenbiichern - Keine grundsitzliche Bedeutung
BFH VIII. Senat
EStG&§ 6 Abs 1 Nr4 S 3, FGO § 115 Abs 2 Nr 1

vorgehend Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt, 09. Juni 2009, Az: 2 K 1404/05
Grunde

1 Die Beschwerde ist unbegriindet; die Voraussetzungen fur eine Zulassung der Revision wegen grundsatzlicher
Bedeutung nach § 115 Abs. 2 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) liegen nicht vor.

2 Entgegen der Auffassung der Klager und Beschwerdefiihrer (Klager) ist die Frage,

"wie grof’ der Aufwand fur die Prifung des Fahrtenbuchs auf seine Richtigkeit und Vollstandigkeit sein
darf”,

nicht von grundsatzlicher Bedeutung, da der Bundesfinanzhof (BFH) die Anforderungen an die Flihrung und Prufung
von Fahrtenbuichern in einer Vielzahl von Entscheidungen bezeichnet hat und die Beschwerdebegriindung sich
weder mit diesen Entscheidungen auseinandersetzt noch im Ubrigen erkennen lisst, inwieweit die BFH-
Entscheidungen die aufgeworfene Frage nicht hinreichend geklart haben.

3 1. Der Begriff eines ordnungsgemaRen Fahrtenbuchs i.S. des & 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes
wird vom Gesetz nicht ausdricklich bestimmt. Der BFH hat jedoch aus dem Wortlaut und aus dem Sinn und Zweck
der Regelung geschlossen, dass die dem Nachweis des zu versteuernden Privatanteils an der Gesamtfahrleistung
dienenden Aufzeichnungen eine hinreichende Gewahr fir ihre Vollstandigkeit und Richtigkeit bieten und mit
vertretbarem Aufwand auf ihre materielle Richtigkeit hin Uberprifbar sein mussen. Dazu gehort auch, dass das
Fahrtenbuch zeitnah und in geschlossener Form geflhrt worden ist und dass es die zu erfassenden Fahrten
einschlieBlich des an ihrem Ende erreichten Gesamtkilometerstandes vollstandig und in ihrem fortlaufenden
Zusammenhang wiedergibt (BFH-Urteile vom 9. November 2005 VI R 27/05, BFHE 211, 508, BStBL Il 2006, 408; vom
16. Marz 2006 VI R 87/04, BFHE 212, 546, BStBL I1 2006, 625; vom 14. Dezember 2006 IV R 62/04, BFH/NV 2007,
691).

4 a) Dabei mussen die Aufzeichnungen nach der BFH-Rechtsprechung zu den geschaftlichen Reisen neben Angaben
zu Datum und Fahrtzielen grundsatzlich auch den jeweils aufgesuchten Kunden oder Geschaftspartner auffuhren.
Besteht eine einheitliche berufliche Reise aus mehreren Teilabschnitten, z.B. mehreren nacheinander an
verschiedenen Orten aufgesuchten Kunden, so kdnnen diese Abschnitte miteinander zu einer zusammenfassenden
Eintragung verbunden werden, wenn die einzelnen Kunden im Fahrtenbuch in der zeitlichen Reihenfolge aufgefuhrt
werden, in der sie aufgesucht worden sind.

5 b) Die genannten Angaben mussen sich in hinreichend Ubersichtlicher und geordneter Form regelmafig schon aus
dem Fahrtenbuch selbst entnehmen lassen und dadurch eine stichprobenartige Uberpriifung erméglichen. Etwaige
Abkurzungen fir beispielsweise bestimmte haufiger aufgesuchte Kunden missen entweder aus sich heraus
verstandlich oder z.B. auf einem dem Fahrtenbuch beigefligten Erlauterungsblatt naher aufgeschlisselt sein (vgl.
BFH-Urteile in BFHE 212, 546, BStBL Il 2006, 625; vom 14. Marz 2007 XI R 59/04, BFH/NV 2007, 1838).

6 Die vom Gesetz verlangte "buch"-formige duRere Gestalt der Aufzeichnungen bedeutet, dass die erforderlichen
Angaben in einer gebundenen oder jedenfalls in einer in sich geschlossenen Form festgehalten werden mussen, die
nachtragliche Einfligungen oder Veranderungen ausschliefit oder zumindest deutlich als solche erkennbar werden
lasst (BFH-Urteil vom 21. April 2009 VIII R 66/06, BFH/NV 2009, 1422).

7  ¢) Das aus Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung folgende Gebot zeitnaher Erfassung der Fahrten soll die
unzutreffende Zuordnung einzelner Privatfahrten zum beruflichen Nutzungsanteil wie auch deren ganzliche
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Nichtberiicksichtigung im Fahrtenbuch maoglichst ausschliefien. Diesem Ziel dient die zeitnahe Erfassung in einem
geschlossenen Verzeichnis, das aufgrund seiner daueren Gestaltung geeignet ist, jedenfalls im Regelfall
nachtrigliche Anderungen, Streichungen und Ergénzungen als solche kenntlich werden zu lassen (BFH-Urteile in
BFHE 211, 508, BStBL Il 2006, 408; in BFH/NV 2007, 691, und in BFH/NV 2009, 1422).

8 2. Angesichts dieser umfangreichen Rechtsprechung ist weder aus dem Beschwerdevorbringen noch sonst
ersichtlich, inwieweit hinsichtlich der von den Klagern aufgeworfenen Rechtsfrage Klarungsbedarf besteht.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de

Seite 2 von 2


https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE201050459/

	Beschluss vom 29. Januar 2010, VIII B 189/09
	Gründe


